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Pressemeldung 

Bundesverband Herzkranke Kinder e. V. begrüßt G-BA-

Beschluss „Kinder-Herzchirurgie künftig nur in geeigneten 

Zentren“  

 

 

„Viele Jahre lang haben wir dafür gekämpft, dass Kinder und Jugendliche, die sich 

einer herzchirurgischen Behandlung unterziehen müssen, nach verbindlichen 

Qualitätsstandards versorgt werden. Dass dies nun Wirklichkeit wird, ist ein großer 

Erfolg für unsere Arbeit und ein Fortschritt für die betroffenen Kinder und ihre 

Familien.“ Mit diesen Worten begrüßte Hermine Nock, BVHK-Geschäftsführerin den 

entsprechenden Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), der die 

Versorgung von Früh- und Neugeborenen, Säuglingen, Kindern und Jugendlichen 

mit zum Teil schweren angeborenen oder in der Kindheit erworbenen Herzfehlern 

künftig regelt. In Zukunft werden Operationen herzkranker Kinder nur noch in 

Einrichtungen mit geeigneter Infrastruktur durchgeführt. Die erforderliche Erfahrung 

auf diesem Gebiet wurde ebenfalls verpflichtend definiert.  

Hermine Nock: „Das bedeutet eine bahnbrechende Verbesserung für herzkranke 

Kinder. Zudem finden die Kinder und ihre Familien künftig in diesen Zentren 

psycho-soziale Hilfe und Betreuung. Auch dies schreibt der Beschluss verbindlich 

vor. 

Eine Ergänzung des jetzigen Beschlusses  ist unser Antrag auf kontinuierliche 

Qualitätssicherungsmaßnahmen mit einrichtungsvergleichendem/übergreifendem 

Monitoring, der dem G-BA bereits zur Beratung vorliegt. Dafür werden wir uns als 

BVHK nun mit aller Kraft einsetzen.“  

 

(Aachen, Berlin, 24. 02.2010)  
 
Info für die Redaktion 
In Deutschland wird jedes 100. Kind mit einem Herzfehler geboren. Dank des medizinischen 
Fortschritts erreichen heute 85 Prozent der Kinder das Erwachsenenalter. Der BVHK e. V. und seine 
angeschlossenen örtlichen Elterninitiativen setzen sich für die Interessen der herzkranken Kinder 
und ihrer Familien ein. 
 
Weitere Informationen unter: 

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) 

Tel.02 41/ 91 23 32 

E-Mail bvhk-aachen@t-online.de 

www.bvhk.de 
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